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Unser Service für Sie:

 � Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 � Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,  
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 � Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 � Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,  
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wertes Mitglied!

Als Mitglied der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier überreichen wir
Ihnen die Neuauflage des für Sie gültigen Kollektivvertrages. Selbstverständlich wurde dieser inhalt-
lich überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst. Dieser exklusive Service wird Ihnen durch
den Geschäftsbereich Interessenvertretung der GPA-djp ermöglicht.

Diese Neuauflage ist das positive Ergebnis aller bisherigen, gemeinsamen und sozialen Errungen-
schaften in der Ihnen zugehörigen Branche und sie unterstreicht die enorme Bedeutung kollektivver-
traglicher Vereinbarungen auf überbetrieblicher Ebene durch Ihre starke Gewerkschaft. Denn nur da-
durch wurde der abermals erfolgreiche Abschluss dieses Kollektivvertrages bewirkt, zu dem auch Sie
als treues Gewerkschaftsmitglied entscheidend beigetragen haben.

Kollektivverträge werden nicht von Seiten des Gesetzgebers beschlossen und sie sind ebenfalls keine
Selbstverständlichkeit. Da sie in oftmals sehr schwierigen Verhandlungen – nicht selten von Aktionen
begleitet – zwischen den Gewerkschaften auf ArbeitnehmerInnenseite und den VertreterInnen der
Arbeitgeber zur Durchsetzung gebracht werden müssen, ist der gewerkschaftliche Organisations-
grad einer Branche von beträchtlichem Einfluss. Aus diesem Grund ist jedes einzelne Mitglied und
in weiterer Folge die damit verbundene Stärke der Gewerkschaft von unschätzbarem Wert, damit
wir auch weiterhin gemeinsam Verbesserungen für Sie erreichen und dadurch den sozialen Fort-
schritt für alle ArbeitnehmerInnen sicherstellen können.

Die Voraussetzung und die Kraft für die Durchsetzung unserer Ziele und unserer gemeinsamen Be-
mühungen liegen in eben dieser gewerkschaftlichen Mitgliedschaft aller ArbeitnehmerInnen, denn
nur gemeinsam sind wir stark! Deshalb geben Sie bitte unseren Leitsatz an all jene weiter, die nicht
dieser grundlegenden Überzeugung sind:

Es gibt vieles,
für das es sich lohnt,
organisiert zu sein!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Wolfgang Katzian Karl Dürtscher
Vorsitzender Geschäftsbereichsleiter
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KOLLEKTIVVERTRAG
für Angestellte bei Ärzt/innen und in ärztlichen Gruppenpraxen

in Oberösterreich

VERTRAGSSCHLIESSENDE

abgeschlossen zwischen der Ärztekammer für
Oberösterreich, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz und
der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier, Wirtschaftsbereich Ge-

sundheit/Soziale Dienste, Alfred Dallinger Platz 1,
1030 Wien/GPA-djp RGS OÖ, Volksgartenstraße
40, 4020 Linz.

§ 1 Geltungsbereich

Durch diesen Kollektivvertrag wird das Dienstverhält-
nis der Angestellten bei niedergelassenen Ärzt/innen
und in ärztlichen Gruppenpraxen, die der Ärztekam-
mer für Oberösterreich angehören, geregelt, mit Aus-
nahme der Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde.

Lehrpraktikant/innen, Famulant/innen und Medizin-
student/innen im KPJ (klinisch-praktisches Jahr) sind
vom Geltungsbereich ausgenommen.
Für Lehrlinge iSd Berufsausbildungsgesetzes (BAG)
ist der KV anzuwenden.

§ 2 Gesetzliche Bestimmungen

Soweit in diesem Kollektivvertrag nichts anderes ver-
einbart ist, gelten die Bestimmungen des Angestell-

tengesetzes, BGBl Nr 292/1921, in der jeweils gelten-
den Fassung.

§ 3 Bestehende Regelungen

Sondervereinbarungen, die über die Leistungen die-
ses Kollektivvertrages hinausgehen, wird in keiner
Weise vorgegriffen. Bestehende höhere Gehälter und

günstigere arbeitsrechtliche Vereinbarungen werden
durch das In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages
nicht berührt.

§ 4 Arbeitszeit

1. Die Arbeitszeit regelt sich nach den Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes.
Die Normalarbeitszeit für vollbeschäftigte Angestellte
beträgt, auf 5 Arbeitstage verteilt, 40 Stunden in der
Woche, wobei die Aufteilung der Einzelvereinbarung
mit der Maßgabe überlassen bleibt, dass der tägliche
Beginn nicht vor 6.00 Uhr, das Ende nicht nach
20.00 Uhr liegen und die Arbeitszeit an einemWerktag

9 Stunden, an zwei Tagen pro Woche 10 Stunden,
nicht überschreiten darf und schriftlich festgehalten
werden muss. Bei Einteilung der Arbeitszeit in eine
6-Tage-Woche ist der/dem Angestellten einmal wö-
chentlich ein ganzer Tag oder zweimal wöchentlich
ein Halbtag Freizeit zu gewähren.
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2. Am 24. und 31.Dezember jeden Jahres ist – außer
im Notdienst – dienstfrei.

3. Die Sonn- und Feiertagsruhe regelt sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Angestellte, die der
evangelischen Religionsgemeinschaft und der altka-
tholischen Kirchengemeinschaft in Österreich ange-

hören, sind am Karfreitag ohne Schmälerung ihres
Entgelts von der Arbeit freizustellen. Diese Bestim-
mungen finden ferner auf Angestellte, die der israeliti-
schen Glaubensgemeinschaft in Österreich angehö-
ren, sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, dass
für diese Arbeitnehmer/innen der Versöhnungstag
als arbeitsfreier Tag gilt.

§ 5 Teilzeitarbeit

Für teilzeitbeschäftigte Angestellte gelten alle in die-
sem Kollektivvertrag enthaltenen Bestimmungen, so-
wie die angeführten Gehaltsansätze und Zulagen, je-
doch nur im Verhältnis zum Ausmaß der geleisteten
Arbeitsstunden. Die Verteilung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit für Voll- und Teilzeitbeschäftigte
auf die einzelnenWochentage, der Beginn und das En-
de der täglichen Arbeitszeit ist zwischen Arbeitgeber
und Angestelltem im Vorhinein schriftlich zu vereinba-
ren. Im gegenseitigen Einvernehmen kann diese Ver-
einbarung abgeändert werden, doch bedarf es zu je-
der Änderung der Schriftform. Als Grundlage für die

Mehrarbeitsentlohnung gilt 1/165 des Bruttomonats-
gehaltes.
Für Mehrarbeit nach 20.00 Uhr und an Samstagen ge-
bührt ein 50%iger Zuschlag. DerMehrarbeitszuschlag
an Sonn- und Feiertagen beträgt 100%.
Im Dienstvertrag kann ein Durchrechnungszeitraum
für Mehrarbeit iSd § 19d Abs 3f in Verbindung mit
Abs 3b AZG von bis zu 6 Monate vereinbart werden.
Beginn und Ende der Durchrechnungszeiträume sind
ebenfalls im Dienstvertrag festzulegen. Am Ende je-
des Durchrechnungszeitraumes sind Zeitguthaben
mit dem jeweiligen Zuschlag zum Grundstundenlohn
auszuzahlen. Eine eventuelle Zeitschuld erlischt.

§ 6 Überstundenentlohnung

Jede Arbeitsleistung die über die wöchentliche Ar-
beitszeit von 40 Stunden bzw über eine tägliche Ar-
beitszeit von 9 Stunden hinausgeht, gilt als Überstun-
denarbeit.
Ausgenommen davon sind Angestellte die laut Dienst-
vertrag an höchstens 2 Tagen pro Woche beschäftigt
sind. Hier kann die tägliche Normalarbeitszeit zu-
schlagsfrei bis maximal 10 Stunden ausgedehnt wer-
den.
Überstunden sind separat zu entlohnen, sofern nicht
Zeitausgleich gewährt wird. Überstunden können
auch in Form von Zeitausgleich entlohnt werden. Dazu
ist eine Vereinbarung mit der/m Angestellten erfor-
derlich. Zeitausgleich ist mit den selben Zuschlägen

zu gewähren wie sie auch bei finanzieller Abgeltung
gebühren. Es wird weiters vereinbart, dass die Über-
stunden mit einem Zuschlag von 50% entlohnt wer-
den. Für Überstunden in der Zeit von 20.00 Uhr bis
6.00 Uhr, bzw an Sonn- oder Feiertagen gebührt ein
Zuschlag von 100%.
Als Grundlage für die Überstundenentlohnung gilt
1/165 des Bruttomonatsgehaltes. Zur Leistung von
Überstunden sind die Angestellten nur im Bedarfsfalle
und zu der gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer ver-
pflichtet. Durch Vereinbarung kann eine Überstunden-
pauschale festgesetzt werden, doch darf sie im Jah-
resdurchschnitt die/den Angestellte/n nicht ungünsti-
ger stellen.

§ 6a Sonderregelung für den Bereitschaftsdienst

Wenn im Bereitschaftsdienst die Mitarbeit der Ange-
stellten notwendig ist, gilt hinsichtlich der Entlohnung
Folgendes:
Die Mitarbeit am Samstag-Vormittag ist, sofern sie
außerhalb der normalen Arbeitszeit erbracht wird,
mit 50% Zuschlag zu entlohnen (dh. wenn am Sams-

tag-Vormittag normale Ordination wäre, fällt kein Zu-
schlag an, wenn aber der Samstag kein Ordinations-
tag ist, ist der Zuschlag zu bezahlen). Am Samstag-
Nachmittag gebührt 50% Zuschlag und am Sonn-
und Feiertag 100% Zuschlag.
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Diese Zuschläge gelten auch für teilzeitbeschäftigte
Angestellte.

§ 7 Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung

Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Eintritt nach-
stehender Familienangelegenheiten ist jeder/m Ange-
stellten eine Freizeit ohne Schmälerung ihres/seines
monatlichen Entgelts zu gewähren, wobei der Tag
des Ereignisses (Hochzeit, Begräbnis) in jedem Fall
als 1 Arbeitstag gilt, zB

bei Eheschließung des/der Angestell-
ten .......................................... 3 Arbeitstage
bei Eheschließung von Geschwistern
oder eines Kindes (Zieh- oder Stiefkin-
des) ........................................ 1 Arbeitstag
nach der Geburt eines Kindes .......... 2 Arbeitstage

im Todesfall des/der Ehepartner/in (Le-
bensgefährt/in) ........................... 3 Arbeitstage
im Todesfall von Eltern oder Kindern
(Zieh- oder Stiefkindern) ............... 2 Arbeitstage
im Todesfall von Geschwistern,
Schwiegereltern oder Großeltern ...... 1 Arbeitstag
zuzüglich für die notwendige Hin- und
Rückfahrt zum Ort des Begräbnisses .. 1 Arbeitstag
bei Wohnungswechsel ................... 2 Arbeitstage

Für Teilzeitbeschäftigte wird dieser Anspruch aliquo-
tiert und auf ganze Tage aufgerundet.

§ 8 Urlaub

1. Für den Urlaub gelten, soweit in diesemVertrag kei-
ne abweichenden Regelungen enthalten sind, die ge-
setzlichen Bestimmungen des Angestelltengesetzes
und das Bundesgesetz über die Vereinheitlichung
des Urlaubsrechtes BGBl Nr 390 vom 7. Juli 1976 in
der jeweils geltenden Fassung.

2. Angestellte bei Fachärzten für Radiologie, die im
Strahlenbereich tätig sind, erhalten zusätzlich in je-
dem Dienstjahr 3 Arbeitstage Urlaub.

3. Körperbehinderte mit mindestens 50%-iger Invali-
dität erhalten zusätzlich in jedemDienstjahr 3 Arbeits-
tage Urlaub.

4. Vordienstzeiten, die im selben Betrieb zugebracht
wurden, werden bei Wiedereintritt in den gleichen Be-
trieb bei der Urlaubsberechnung, wenn die Unterbre-
chung nicht länger als 180 Tage gedauert hat und die
Lösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitge-
ber erfolgt ist, sofort angerechnet.

5. Verbrauch des Urlaubes:
Ein Teil des Urlaubes ist zwischen Arbeitgeber und An-
gestellten mindestens 3 Monate vor Antritt des Urlau-
bes zu vereinbaren undmussmindestens 18Werktage
umfassen, wobei festgehalten wird, dass diese Werk-
tage nicht zusammenhängen müssen.

6. Der restliche Urlaub ist unter Berücksichtigung der
jeweiligen Ordinationserfordernisse (zB Betriebsur-
laub, etc) und unter Bedachtnahme auf die Interessen
der Angestellten (zB Schulferien, etc) zu vereinbaren.

7.Während des Urlaubes darf der/die Angestellte kei-
ne dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechen-
de Erwerbstätigkeit leisten.

8.Wenn einer/einem Angestellten durch einen Sozial-
versicherungsträger ein Kuraufenthalt gewährt wird,
so ist diese Zeit nicht auf den Urlaub anzurechnen.

9. Für Teilzeitbeschäftigte wird der Anspruch aliquo-
tiert und auf ganze Tage aufgerundet.

§ 9 Vordienstzeiten

Vordienstzeiten, die bei einem Arbeitgeber, der der
Ärztekammer in Österreich angehört, im Angestell-
tenverhältnis zurückgelegt wurden und eine zusam-
menhängende Dienstzeit vonmehr als 6 Monaten um-

schließen, werden bei der Berechnung des Entgelts
zur Gänze angerechnet.
Das Gleiche gilt für das diplomierte Krankenpflegeper-
sonal und für den gehobenen medizinisch-techni-
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schenDienst für Vordienstzeiten, die in einer Kranken-
anstalt zurückgelegt wurden.
Vordienstzeiten, die in anderen Dienststellen verbracht
wurden und die eine zusammenhängende Dienstzeit

von 6 Monaten ergeben, werden bis zur Höchstzeit
von 5 Jahren eingerechnet, wenn in dieser Tätigkeit
vornehmlich Kenntnisse und Fähigkeiten erworben
wurden, die auch bei Ärzten verwendet werden.

§ 10 Anspruch bei Dienstverhinderung

Ist ein/e Angestellte/r durch Krankheit oder Unglücks-
fall an der Leistung der Dienste verhindert, so behält
sie/er ihren/seinen Anspruch auf die festen Bezüge
nach den Bestimmungen des § 8 Angestelltengesetz.
Die/Der Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die
Dienstverhinderung dem Arbeitgeber anzuzeigen.
Dauert die Dienstverhinderung länger als 3 Tage, so
ist eine ärztliche Bestätigung vorzulegen.

Kann einer/einem allein stehenden Angestellten infol-
ge einer schweren Erkrankung die zeitgerechte Bei-
bringung der erforderlichen Bestätigung nicht zuge-
mutet werden, so hat sie/er nach Fortfall der Behinde-
rung dies ohne Verzug nachzuholen.
Bezüglich der Pflegefreistellung gelten die Bestim-
mungen des § 8 Abs 3 Angestelltengesetzes und des
§ 16 Urlaubsgesetzes.

§ 11 Kündigung

Das erste Monat gilt als Probemonat. Während dieser
Zeit kann das Dienstverhältnis ohne Angabe von
Gründen von beiden Vertragspartnern jederzeit gelöst
werden. Wird das Dienstverhältnis darüber hinaus
fortgesetzt, so unterliegt dessen Lösung den Bestim-
mungen des § 20 Angestelltengesetz.
Bezüglich der Kündigungsfrist wird gemäß § 20 (3)
Angestelltengesetz vereinbart, dass sie am Letzen ei-
nes Kalendermonats endet.

Nach fünf Dienstjahren ist eine Lösung des Dienstver-
hältnisses durch den Arbeitgeber nur nach den Be-
stimmungen des § 20 (2) Angestelltengesetz möglich.
Kündigungen müssen bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit schriftlich durch eingeschriebenen Brief erfol-
gen. Als ordnungsgemäße Zustellung gilt auch die be-
stätigte Übergabe des Kündigungsschreibens in der
Ordination oder an einem anderen Ort.

§ 12 Sonderzahlungen

Der/Dem Angestellten gebührt in jedem Kalenderjahr
eine Sonderzahlung im Ausmaß von 2 Monatsgehäl-
tern, wobei die erste Hälfte spätestens am 30. Juni,
die zweite Hälfte am 30.November, fällig ist.
Der/Dem während eines Kalenderjahres aus- oder
eintretenden Angestellten wird der aliquote Teil dieser
Sonderzahlung bezahlt. Ein während des Jahres aus-
bezahlter Teil dieser Sonderzahlung ist auf den aliquo-

ten Teil anzurechnen, wenn der/die Angestellte sein/
ihr Dienstverhältnis selbst kündigt, ohne wichtigen
Grund vorzeitig auflöst oder aus wichtigemGrund vor-
zeitig entlassen wird.
Bei teilzeitbeschäftigten Angestellten mit unter-
schiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung be-
rechnen sich die Sonderzahlungen nach dem Durch-
schnitt der letzten 13 Wochen vor der Fälligkeit.

§ 13 Jubiläumsgelder

Für langjährige Dienste wird der/dem Angestellten
nach einer Beschäftigung beim selben Arbeitgeber
von

10 Jahren mind. ............. 1/2 Bruttomonatsgehalt
20 Jahren mind. ............. 1 Bruttomonatsgehalt
30 Jahren mind. ............. 2 Bruttomonatsgehälter

als einmaliges Treuegeld gewährt.
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Die/Der Angestellte hat Anspruch im Zusammenhang
mit seinem Jubiläum auf Dienstfreistellung unter Fort-
zahlung seines Entgeltes an 2 Arbeitstagen.

Für Teilzeitbeschäftigte wird dieser Anspruch aliquo-
tiert und auf ganze Tage aufgerundet. Grundlage für
die Aliquotierung ist das durchschnittliche Entgelt
der letzten 12 Monate.

§ 14 Entgelt

Die Einstufung in die jeweilige Beschäftigungsgruppe
richtet sich nach der Ausbildung einerseits und nach
der Tätigkeit andererseits. Die neu definierten Berufs-
gruppen gelten für neue Dienstverhältnisse ab 1.1.
2004, bestehende Verträge bleiben unverändert.
Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegeperso-
nal ist von der BG 2 in die BG 3 umzureihen. Sämtliche
bisherigen Vordienstzeiten bleiben davon unberührt.
Die neuen Berufsgruppen Pflegeassistenz und Pflege-
fachassistenz werden in die BG 2 eingereiht.
Die kollektivvertraglichen Gehälter werden am 1.4.
2017 um 5,65% und am 1.4. 2018 um jeweils
€ 50,– erhöht.
Die Lehrlingsentschädigung wird am 1.4. 2017 um
5,65% und am 1.4. 2018 um € 50,– erhöht.
Das nach der Erhöhung gebührende Gehalt wird auf
€ 0,50 aufgerundet.

1. Gehaltsgruppen:

Lehrlingsentschädigung für kaufmännische
Lehrlinge im Sinne des BAG
Lehrjahr 1.4. 2017 1.4. 2018

1. ............................... 555,50 605,50
2. ............................... 762,00 812,00
3. ............................... 946,50 996,50

Berufsgruppe 1

Angestellte ohne Fachkenntnisse, Angestellte
ohne medizinische Tätigkeiten
Berufsjahr 1.4. 2017 1.4. 2018

................................. 1.301,50 1.351,50

Für Angestellte, die eine Ausbildung gem. MABG,
BGBl I 2012/89 idgF absolvieren, ist diese innerhalb
der ersten 3 Berufsjahre zu absolvieren und erfolgt
nach erfolgreichem Abschluss die Umreihung in Be-
rufsgruppe 2.

Berufsgruppe 2

Absolvent/innen von Aus- und Weiterbildungs-
kursen, die von der OÖ Ärztekammer anerkannt
sind, Ordinationsgehilf/innen gem MTF-SHD-G,
BGBl 102/1961 idgF, Ordinationsassistent/in-
nen gem MABG, BGBl I 2012/89 idgF, Mas-
seur/innen gem MMHmG, BGBl 2002/169 idgF,
Angehörige des Medizinisch-technischen Fach-
dienstes gem MTF-SHD-G, BGBl 102/1961 idgF

und Medizinische Assistenzberufe gem. MABG,
BGBl I 2012/89 idgF., Pflegeassistenz und Pfle-
gefachassistenz gem. GuKG, BGBl 108/1997
idgF.
Berufsjahr 1.4. 2017 1.4. 2018

1. ............................. 1.350,50 1.400,50
3. ............................. 1.407,00 1.457,00
5. ............................. 1.468,50 1.518,50
7. ............................. 1.526,00 1.576,00
9. ............................. 1.587,50 1.637,50

11. ............................. 1.646,50 1.696,50
13. ............................. 1.676,50 1.726,50
15. ............................. 1.707,50 1.757,50
17. ............................. 1.734,00 1.784,00
19. ............................. 1.763,50 1.813,50
21. ............................. 1.791,00 1.841,00

Berufsgruppe 3

Angehörige des gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienstes gem. MTD-G, BGBl 460/1992
idgF und Angehörige des gehobenen Dienstes
für Gesundheits- und Krankenpflege gem.
GUKG, BGBl 108/1997 idgF.
Berufsjahr 1.4. 2017 1.4. 2018

1. ............................. 1.427,00 1.477,00
3. ............................. 1.495,50 1.545,50
5. ............................. 1.563,50 1.613,50
7. ............................. 1.634,50 1.684,50
9. ............................. 1.702,50 1.752,50

11. ............................. 1.771,00 1.821,00
13. ............................. 1.805,50 1.855,50
15. ............................. 1.839,50 1.889,50
17. ............................. 1.876,00 1.926,00
19. ............................. 1.911,50 1.961,50
21. ............................. 1.946,00 1.996,00

Die €-Beträge sind auf ganze bzw halbe Euro gerun-
det. Die nächsten Verhandlungen zur Valorisierung
dieser Gehaltstafeln erfolgen im ersten Quartal 2019.

2. Infektionszulage
Alle Angestellten, die in Ausübung ihrer Tätigkeit mit
Blut, Sputum, Serum, Harn, Stuhl, ätzenden oder gif-
tigen Reagenzien oder infektiösem Material in Berüh-
rung kommen oder in Strahlenbereichen tätig sind, er-
halten eine monatliche Zulage von mindestens
€ 150,–. Höhere Infektions- und Gefahrenzulagen
können auf betrieblicher Basis vereinbart werden. Kei-
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ne Infektionszulage erhalten Angestellte mit fast aus-
schließlicher Bürotätigkeit.

3. Mindestgehälter:
Es wird empfohlen, dass die jeweils am 30. 3. 2017
bestehende Überzahlung der kollektivvertraglichen
Mindestgehälter in ihrer euromäßigen Höhe gegen-
über den darauf folgendem April geltenden Mindest-
gehältern aufrecht zu erhalten sind.

4. IST Klausel
Für Angestellte mit einem höheren Gehalt als es das
kollektivvertragliche Mindestgehaltsschema vorsieht
erhöht sich ihr Anspruch mit 1. 4. 2018 um 2%.
Sollte sich aus der Anhebung des kollektivvertragli-
chen Mindestgrundgehalts ein höheres Mindestgehalt
ergeben, so ist dieses zur Anwendung zu bringen. In
keinem Fall kann es zu einer Kumulierung beider Erhö-
hungen kommen.
Das nach der Erhöhung gebührende Gehalt wird auf
€ 0,50 aufgerundet.

§ 15 Dienstzettel

Jeder/m Angestellten ist bei Dienstantritt, sowie bei
jeder Veränderung ein Dienstzettel laut Anhang aus-

zuhändigen, sofern kein schriftlicher Dienstvertrag
vorliegt.

§ 16 Schweigepflicht

Der/Die Angestellte ist in die Schweigepflicht des Arz-
tes eingebunden. Er/Sie hat insbesondere alle Praxis-
vorgänge sowie den Personenkreis der Patienten ge-
heim zu halten.

Verstöße dagegen führen zur fristlosen Entlassung.
Die Schweigepflicht gilt auch nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses.

§ 17 Arbeitnehmer-Schutzvorschriften

1. Hepatitis B-Impfung:
Zum Schutz der Gesundheit des/der Angestellten ist
der arbeitgebende Arzt verpflichtet, bei Beginn des
Dienstverhältnisses auf die Möglichkeit der Hepatitis
B-Impfung zu verweisen und, falls die Angestellte dies
wünscht, eine Hepatitis B-Impfung kostenlos durch-
zuführen.

2. Sicherheitsdatenblätter sind in der Ordination griff-
bereit aufzulegen.

3. Bei Arbeitenmit gesundheitsgefährdenden Arbeits-
stoffen und Arbeitsverfahren sowie bei Verwendung
von Geräten und Apparaturen, die zu einer besonde-
ren Gefährdung führen können, sind die einschlägigen

gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien
einzuhalten und zu beachten.
Dies betrifft im besonderen Arbeiten mit infektiösen,
giftigen, radioaktiven, brand- und explosionsgefährli-
chen Arbeitsstoffen, Röntgeneinrichtungen, Sterilisa-
tions- und Desinfektionsgeräten, Lasergeräten, elek-
tromedizinische Einrichtungen und dergleichen. Vor
Heranziehung von Angestellten zu derartigen Arbeiten
sind besondere Unterweisungen durchzuführen und
Bedienungs- sowie Wartungsanleitungen den Arbeit-
nehmer/innen bekannt zu geben oder auszufolgen.

4. Arbeitsplätze und Betriebseinrichtungen müssen
dem anerkannten Stand der Technik entsprechen.
Den Angestellten ist eine geeignete Schutzausrüstung
zur Verfügung zu stellen.
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§ 18 Dienstkleidung und Garderobe

Der Arbeitgeber hat der/dem Angestellten die Mög-
lichkeit zu geben, seine Kleidung sicher und vor
fremdem Zugriff geschützt aufzubewahren. Der/Dem

Angestellten wird geeignete Arbeitskleidung (zB wei-
ßer Mantel uÄ) zur Verfügung gestellt, für deren Reini-
gungskosten der Arbeitgeber aufkommt.

§ 19 Aus- und Weiterbildung

Voraussetzung für den Berufseintritt ist:

a) Erfüllung der Schulpflicht

b) körperliche und gesundheitliche Eignung

Die theoretische Ausbildung gem. MABG ist binnen
drei Jahren zu absolvieren. Wenn die vereinbarte Nor-
malarbeitszeit in die Kurs- bzw Anreisezeit hinein-
reicht, entsteht dadurch keine Entgeltschmälerung.

Weiterbildung:

1. Der Arbeitgeber kann dem/der Angestellten eine
Freistellung zu nachgewiesenen Bildungs- und Stu-

dienzwecken unter Fortzahlung des Entgeltes gewäh-
ren, wobei auf die ordinationsspezifischen Gegeben-
heiten und auf die Interessen der Angestellten Rück-
sicht zu nehmen ist.

2. Für die Planung und Durchführung erforderlicher
berufsbegleitender Fortbildung sind geeignete Maß-
nahmen zu vereinbaren.

3. Es wird empfohlen, bei positivem Abschluss der
gem MABG einen zusätzlichen Urlaubstag zu gewäh-
ren.

§ 20 Anrechnung von Karenzzeiten

Zeiten einer Elternkarenz im Sinne des Mutterschutz-
gesetzes bzw des Väter-Karenzgesetzes beim Dienst-
geber sind für das Ausmaß des Urlaubes, der Entgelt-

fortzahlung im Krankheitsfall und für die Kündigungs-
frist anzurechnen.

§ 21 Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt mit1.April 2017 in Kraft.
Der nächste Verhandlungsabschluss wird mit 1.April
2019 vereinbart.
Jeder Vertragsteil hat das Recht, den Kollektivvertrag
jeweilsmitmindestens dreimonatiger Kündigungsfrist
zum Quartalsende mittels eingeschriebenem Brief zu

kündigen. Während der Kündigungsfrist sind Ver-
handlungen über die Änderung des Kollektivvertrages
zu führen. Über Verlangen eines der beiden Vertrags-
teile müssen auch während der Geltungsdauer des
Kollektivvertrages Verhandlungen über eine Ände-
rung desselben geführt werden.
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DIENSTZETTEL

gem § 6 Abs 3 Angestelltengesetz

gem § 15 des Kollektivvertrages für Angestellte bei Ärzten

Frau/Herr ..........................................................................................................................

wohnhaft in .......................................................................................................................

ist ab .............................. als ............................................................................................

bei Frau/Herrn Dr.

(Ordinationsstempel)

beschäftigt.

Das erste Monat gilt als Probemonat gemäß § 11 des Kollektivvertrages.

Das anschließende Dienstverhältnis ist unbefristet/bis ...................................................... befristet.*)

Auf dieses Dienstverhältnis sind die Regelungen des Kollektivvertrages für Angestellte bei niedergelassenen Ärz-
ten in OÖ (ausgenommen Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) anzuwenden.

Dieser liegt .................................................................................................... zur Einsicht auf.

Gemäß diesem Kollektivvertrag werden Sie in die Berufsgruppe ............ / im ............ Berufsjahr eingereiht.

Ihre wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt .................... Stunden und wird wie folgt aufgeteilt.

Montag: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Dienstag: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Mittwoch: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Donnerstag: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Freitag: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Samstag: von ................ Uhr bis ................ Uhr

Sie erhalten ein monatliches Bruttogehalt von € ....................

Sie erhalten folgende Zulagen: .................................................................. € ....................

........................................................................................................ € ....................

........................................................................................................ € ....................

Bezüglich Sonderzahlung (Urlaubsgeld, Weihnachtsremuneration) wird auf § 12 des Kollektivvertrages verwie-
sen.

Die Gehaltszahlung erfolgt jeweils am Letzten eines Kalendermonats im Nachhinein.
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Das Ausmaß des Urlaubsanspruches der/des Angestellten bestimmt sich nach dem Kollektivvertrag für Angestell-
te bei niedergelassenen Ärzten, sowie nach dem Bundesgesetz vom 7.7. 1976, BGBl Nr 390 in der jeweils gelten-
den Fassung, betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung.

Für die Dauer der Kündigungsfrist und Bestimmung der Kündigungstermine wird auf § 11 des Kollektivvertrages
für Angestellte bei niedergelassenen Ärzten, sowie auf § 20 Angestelltengesetz verwiesen. Für Arbeitnehmer/in-
nen, die weniger als 34,4 Stunden pro Monat beschäftigt sind, gilt eine Kündigungsfrist vonmindestens 4Wochen.

Gem§ 16 des Kollektivvertrages ist der/die Angestellte in die Schweigepflicht des Arztes eingebunden und hat alle
Praxisvorgänge sowie den Personenkreis der Patienten geheim zu halten. Verstöße dagegen führen zur fristlosen
Entlassung.

Als Mitarbeitervorsorgekasse im Sinne des Bundesgesetzes über die betriebliche Mitarbeitervorsorge gilt die

.....................................................................................................................................

(Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse) als vereinbart. Der/die Arbeitnehmer/in ist damit ausdrück-
lich einverstanden.

Datum: Unterschrift des Arztes/der Ärztin

.............................................................. ..............................................................

*) (Nichtzutreffendes streichen!)
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1 Kolumnentitel JETZT Mitglied werden!

Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

Geburtsdatum Titel ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

 Betriebsabzug – da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag 
durch den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln.

Die Beitragszahlung erfolgt mit SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

 Ich ermächtige die GPA-djp, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, eine Rückerstattung verlangen. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

IBAN  

BIC

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehaltes, bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa-djp.at/mitgliedsbeitrag), der jähr-
lich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter 
www.gpa-djp.at. Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Beitrittsmonat/-jahr  .................................................................................................................................  
Datum/Unterschrift
(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für eine evtl. oben angekreuzte SEPA-Lastschrift.)

WerberIn-Mitgliedsnummer: .................................................................................

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301, Fax: +43 (0)5 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541
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Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zusammen. 
Zum Aus tau schen von Erfahrungen und Wissen, zum 
Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher 
Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten 
an Projekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, 
Internet-Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maß-
geschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler 
Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie re-
gionaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die 
gewerkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen – mitreden – mitbestimmen

für GeschäftsführerInnen, TeamleiterInnen, Konstrukteur-
Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen schaft-

lerIn nen, Meister-Innen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei lungs leiterInnen, Projektleite-
rInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf anderen Gebieten - kurz für FachexpertInnen und 
Führungskräfte

für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag neh merInnen und Ge-
werbescheininhaberInnen ohne eigeneAngestellten

für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, Sozial  arbeiter Innen, 
aber auch Angestellte in sozialen Berufen

für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-Projekten, im Inter net und 
neuen Medien sowie in der Tele kommunikation

für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine rIn nen, Lehrer-
Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, Menschen 

in Bera tungs berufen

für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech nikerInnen, mobile 
KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, LeiterInnen inter-

nationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen oder KundenbetreuerInnen von Ver-
sicherungen

für Menschen, die in Österreich ohne österreichische Staats-
bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres Auf ent haltes 

erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in Initiativen von MigrantInnen, Öster-
reicher Innen, die in einem fremden Land leben sowie Menschen, denen dieses Thema 
wichtig ist

für Menschen in Verkauf und Beratung (zB VerkäuferIn-
nen, BankkundenbetreuerInnen, KundenbetreuerInnen, ...)

Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten
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Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp
Service-Hotline: 05 0301-301
Gewerkschaft der Privatangestellten,  
Druck, Journalismus, Papier 
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien 
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at



DVR: 0046655, ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon 05 0301-301, Fax 05 0301-300
www.gpa-djp.at - eMail: service@gpa-djp.at
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die mehr wollen!

Herausgeber: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Verlags- und Herstellungsort Wien.


	Inhaltsverzeichnis
	KV Arztang OÖ
	Vertragsschließende
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Gesetzliche Bestimmungen
	§ 3 Bestehende Regelungen
	§ 4 Arbeitszeit
	§ 5 Teilzeitarbeit
	§ 6 Überstundenentlohnung
	§ 6a Sonderregelung für den Bereitschaftsdienst
	§ 7 Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung
	§ 8 Urlaub
	§ 9 Vordienstzeiten
	§ 10 Anspruch bei Dienstverhinderung
	§ 11 Kündigung
	§ 12 Sonderzahlungen
	§ 13 Jubiläumsgelder
	§ 14 Entgelt
	§ 15 Dienstzettel
	§ 16 Schweigepflicht
	§ 17 Arbeitnehmer-Schutzvorschriften
	§ 18 Dienstkleidung und Garderobe
	§ 19 Aus- und Weiterbildung
	§ 20 Anrechnung von Karenzzeiten
	§ 21 Geltungsdauer
	Dienstzettel

	Mitgliedsanmeldung
	IG-Seite


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


